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Beschlussvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligun-
gen 

vorberatend 22.08.2023  

Verbandsausschuss vorberatend 11.09.2023  
Verbandsversammlung beschließend 22.09.2023  

 
 
Betreff: EKOCity Abfallwirtschaftsverband 

- Beitritt des Kreises Siegen-Wittgenstein sowie mögliche Änderung der Sat-
zung des EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes und des Gesellschaftsvertra-
ges der EKOCity GmbH 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
Die Verbandsversammlung stimmt - vorbehaltlich eines entsprechenden Beitrittsantrages 
des Kreises Siegen-Wittgenstein - dem Beitritt des Kreises Siegen-Wittgenstein zum  
EKOCity Abfallwirtschaftsverband mit Wirkung zum 1. Juni 2024 zu. 
 
Die Verbandsversammlung stimmt - für den Fall des Beitritts des Kreises Siegen-Witt-
genstein zum EKOCity Abfallwirtschaftsverband - der in Anlage 1 dargestellten Ände-
rung der Satzung des EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes und der in Anlage 2 darge-
stellten Anpassung des Gesellschaftsvertrages der EKOCity GmbH mit Wirkung zum 1. 
Juni 2024 zu. 
 
 
Begründung: 
 
In den Jahren 2005 bis Mai 2020 wurde eine Teilmenge des Hausmülls des Kreises Sie-
gen-Wittgenstein in den EKOCity-Anlagen thermisch beseitigt. Die Entsorgung erfolgte 
aufgrund einer Vertragsbeziehung zwischen der vom Kreis Siegen-Wittgenstein beauf-
tragten ARGE Entsorgung Kreis Siegen-Wittgenstein und dem EKOCity Abfallwirtschafts-
verband in den thermischen Anlagen der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wup-
pertal (AWG) sowie der AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH in Herten 
(AGR).  
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Insgesamt wurden 24.500 t Hausmüll pro Jahr auf diese Weise beseitigt. Anknüpfend an 
diese 15-jährige Zusammenarbeit hat der Kreis Siegen-Wittgenstein nunmehr das Inte-
resse bekundet, den Beitritt zum EKOCity Abfallwirtschaftsverband zum 1. Juni 2024 zu 
prüfen. 
 
Die derzeit bestehenden Verträge über die Entsorgung von Restabfall und Sperrmüll des 
Kreises Siegen-Wittgenstein sind im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens ver-
geben worden. Die thermische Behandlung findet in der RMVA Köln statt. Der Kreis Sie-
gen-Wittgenstein hat die Möglichkeit, die bestehenden Verträge bis Ende des Jahres 
2023 mit Wirkung zum 31. Mai 2024 zu kündigen. 
 
Im Juni 2023 wurde der Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein daher beauftragt, Ver-
handlungen mit EKOCity über einen Beitritt zum Abfallwirtschaftsverband mit Wirkung 
zum 1. Juni 2024 zu führen. Abschließend will der Kreis Siegen-Wittgenstein am 22. Sep-
tember 2023 in der Sitzung des Kreistages entscheiden, ob er einen Antrag zum Beitritt 
in den Abfallwirtschaftsverband zum 1. Juni 2024 stellen wird. 
 
Das Mengengerüst des Kreises Siegen-Wittgenstein beträgt derzeit rund 42.000 t/a 
Restabfall und rund 8.000 t/a Sperrmüll. Eine thermische Beseitigung (Restabfall) bzw. 
Verwertung (Sperrmüll) dieser Mengen in den EKOCity-Verbundanlagen wäre kapazitativ 
sichergestellt. Mit dem Beitritt des Kreises Siegen-Wittgenstein werden somit weitere 
kommunale Abfallmengen langfristig in den EKOCity-Verbund einbezogen. Die Abfall-
mengen des Kreises Siegen-Wittgenstein können im Rahmen von freien Kapazitäten, ins-
besondere aufgrund von Mengenrückgängen der übrigen Verbandsmitglieder übernom-
men werden. Der EKOCity Abfallwirtschaftsverband erhält durch die Übernahme der 
kommunalen Mengen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein eine wesentlich höhere Pla-
nungssicherheit und der EKOCity-Mischpreis wird im Interesse aller EKOCity-Mitglieds-
körperschaften weiter stabilisiert. Durch den Beitritt des Kreises Siegen-Wittgenstein mit 
276.569 Einwohnern (IT NRW; Stand: 30. Juni 2022) wird der EKOCity-Verbund somit 
weiter gestärkt. 
 
Wie dargestellt, findet die derzeitige Thermische Behandlung der Restabfallmengen des 
Kreises Siegen-Wittgenstein in der RMVA Köln statt. Die Entfernung zur Übergabestelle 
des Kreises beträgt ca. 100 km. Bei einem Beitritt des Kreises Siegen-Wittgenstein zum 
EKOCity Abfallwirtschaftsverband würde die thermische Behandlung des Restabfalles im 
MHKW Wuppertal der AWG und die Aufbereitung des Sperrmülls im EKOCityCenter der 
USB Service GmbH in Bochum stattfinden. 
 
Die Entfernung von der Übergabestelle des Kreises zum MHKW Wuppertal beträgt ca. 97 
km. Damit ist das MHKW Wuppertal neben der MVA Hagen, die dem Kreis am nächsten 
gelegene Verbrennungsanlage. Allerdings ist die Verbindung zwischen der Übergabe-
stelle des Kreises Siegen-Wittgenstein und der MVA Hagen derzeit durch die Sperrung 
der A 45 aufgrund der Talbrücke Rahmede erheblich erschwert. Diese Erschwernis wird 
sicherlich auch für die nächsten Jahre weiterbestehen. Ein Überblick über die Verbren-
nungsanlagen im Umfeld des Kreises Siegen-Wittgenstein ist der beigefügten Übersichts-
karte (Anlage 3) zu entnehmen. 
 
Auch wenn die Logistik nicht zu den auf EKOCity übertragenen Aufgaben gehört, werden 
derzeit in Zusammenarbeit mit Vertretern des Kreises Siegen-Wittgenstein Optionen  
eines emissionsfreien Transports zur AWG und AGR geprüft. Hier werden Möglichkeiten 
des Transports über die Schiene durch die kreiseigene Bahngesellschaft (KSW Kreisbahn 
Siegen-Wittgenstein GmbH) oder mit wasserstoffbetriebenen LKWs untersucht. 
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Nach den Regelungen des § 3 Abs. 2 der Verbandssatzung des EKOCity Abfallwirt-
schaftsverbandes bedarf der Beitritt weiterer Verbandsmitglieder der Zustimmung aller 
Verbandsmitglieder. Somit ist auch eine Zustimmung der Verbandsversammlung des 
RVR zum Beitritt des Kreises Siegen-Wittgenstein zum EKOCity Abfallwirtschaftsverband 
durch einen entsprechenden Beschluss erforderlich. 
 
Die Gremien des EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes und der EKOCity GmbH werden 
dann bei einem entsprechenden Beitrittsantrag des Kreises am 20. Oktober 2023 die letz-
ten Beschlüsse zum Beitritt des Kreises Siegen-Wittgenstein fassen. Hier müssen die 
durch den Beitritt des Kreises Siegen-Wittgenstein der in Anlage 1 dargestellten Ände-
rungen der Verbandssatzung und den in Anlage 2 dargestellten Änderungen des Gesell-
schaftsvertrages der EKOCity GmbH als 100%iger Tochtergesellschaft des EKOCity Ab-
fallwirtschaftsverbandes mit Wirkung zum 1. Juni 2024 beschlossen werden. Vorausset-
zung hierfür ist, dass zu diesem Zeitpunkt die zustimmenden Beschlüsse aller Gebietskör-
perschaften zum Beitritt des Kreises Siegen-Wittgenstein zum EKOCity Abfallwirtschafts-
verband und zu den Änderungen der Verbandssatzung und des Gesellschaftsvertrages 
vorliegen. 
 
Im Falle des Beitritts des Kreises Siegen-Wittgenstein ist zur weiteren Umsetzung bis 
zum 1. Juni 2024 auch die Anlage 2 zur Abfallsatzung des EKOCity Abfallwirtschaftsver-
bandes, in der die Zuordnung der Abfälle der Verbandsmitglieder zu den Verbundanla-
gen geregelt wird, entsprechend anzupassen. 
 
Der Kreis Siegen-Wittgenstein benötigt für die Kündigung des derzeitigen Vertrages die 
Sicherheit, dass dieser mit Wirkung zum 1. Juni 2024 Mitglied im EKOCity Abfallwirt-
schaftsverband werden kann. Daher müssen die Beschlüsse in den Gremien der EKOCity-
Mitglieder vorsorglich bereits jetzt eingeholt werden. Sie stehen daher unter dem Vorbe-
halt, dass seitens des Kreises Siegen-Wittgenstein ein Beitrittsantrag gestellt wird.  
 
 
Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsauf-
wand (6 % p. a. vom investiven Ei-
genanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               
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2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:       
 

 
4. Bilanz 

Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu zusätzli-
chen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
 
5.    Klima-Check 

(Leitfaden und Formular befinden sich im Intranet) 

 Der Klima-Check wurde bei der Beschlussvorlage durchgeführt.    

 Es ergeben sich keine klimarelevanten Auswirkungen.         

 Es ergeben sich positive oder negative klimarelevante Auswirkungen.   

Die Erläuterungen dazu werden im Klima-Check-Formular in der Anlage darge-

stellt.       

 Durch einen Alternativvorschlag bei negativen Auswirkungen entsteht   

 kein Mehraufwand         

 Mehraufwand, und zwar: ____________________€. 

 
 
Sachbearbeiter/in Referat / Referats-

leiter/in 
Bereich / Beigeord-
nete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Eckei, Adrienne Holtmann, Thomas Bereich II Wirt-
schaftsführung 

 

Akt.zeichen Schlüter, Markus  
   

 
 


